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Steuerbegünstigungen und -entlastungen im 
Energie- und Stromsteuerrecht melden
Wenn Sie für die Strom- oder Energiesteuer Begünstigungen oder Entlastungen erhalten 
haben, müssen Sie diese unter Umständen der Zollverwaltung melden.

Zuständige Stellen

Hauptzollamt Bremen

Basisinformationen

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union müssen umfassende Informationen zu ihren 
staatlichen Beihilfen veröffentlichen. Viele Steuerbegünstigungen und -entlastungen im 
Zusammenhang mit der Strom- sowie der Energiesteuer gelten als staatliche Beihilfen. 
Deshalb müssen Sie Ihre Steuerbegünstigungen und -entlastungen in diesem Bereich 
einmal jährlich der Zollverwaltung melden. 
Das ist der Fall, wenn Ihre meldepflichtigen Steuerbegünstigungen und -entlastungen 
insgesamt mehr als EUR 200.000 in einem Kalenderjahr betragen. 
Zu den meldepflichtigen Steuerbegünstigungen gehören zum Beispiel: 

Steuerbefreiung für gasförmige Biokraft- und Bioheizstoffe
Steuerermäßigungen für 

Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von mehr als 2 Megawatt aus 
erneuerbaren Energieträgern zum reinen Eigen- oder Selbstverbrauch
Verkehr mit Oberleitungsomnibussen oder Schienenbahnen
Landstromversorgung

Die Höhe der Begünstigung ergibt sich bei einer Steuerermäßigung aus der Differenz des 
Regelsteuersatzes zum reduzierten Steuersatz. 
Zu den meldepflichtigen Steuerentlastungen gehören zum Beispiel solche für: 

den Eigenverbrauch
Unternehmen
Öffentlichen Personennahverkehr
Strom aus erneuerbaren Energieträgern

Wenn Ihre Steuerbegünstigungen und -entlastungen weniger als EUR 200.000 im 
Kalenderjahr betragen, müssen Sie keine Meldung abgeben. 
Zuständig ist das örtliche Hauptzollamt, von dessen Bezirk Sie Ihr Unternehmen betreiben. 
Falls Sie kein Unternehmen betreiben, ist es das Hauptzollamt in dessen Bezirk Sie 

https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.340818.de
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wohnen. 
Wenn Sie Ihr Unternehmen von einem Ort außerhalb des Steuergebiets betreiben oder 
kein Unternehmen betreiben und nicht im Steuergebiet wohnen: Das örtliche Hauptzollamt 
ist zuständig, in dessen Bezirk sie erstmalig steuerlich in Erscheinung treten.

Voraussetzungen

Steuerbegünstigung oder -entlastung von insgesamt mehr als EUR 200.000 im 
Kalenderjahr
die Ihnen erteilten Steuerbegünstigungen oder Steuerentlastungen unterliegen der 
Meldepflicht

Steuerbegünstigungen mit Meldepflicht: 

Steuerbefreiung für gasförmige Biokraft- und Bioheizstoffe
Steuerermäßigungen 

begünstigte Anlagen
sonstige begünstigte Anlagen Güterumschlag in Seehäfen
Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von mehr als 2 Megawatt aus 
erneuerbaren Energieträgern zum reinen Eigen- beziehungsweise 
Selbstverbrauch
Anlagen aus erneuerbaren Energieträgern oder hocheffiziente KWK-Anlagen, 
jeweils mit einer elektrischen Nennleistung von bis zu 2 Megawatt und Entnahme 
zum Eigenverbrauch oder Leistung an Letztverbraucher im räumlichen 
Zusammenhang
Verkehr mit Oberleitungsomnibussen oder Schienenbahnen
Landstromversorgung

Steuerentlastungen mit Meldepflicht: 

für den Eigenverbrauch
teilweise Steuerentlastung für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme
vollständige Steuerentlastung für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme
Steuerentlastung für Unternehmen
Steuerentlastung für Unternehmen in Sonderfällen
Steuerentlastung für den Öffentlichen Personennahverkehr
Steuerentlastung für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft - Gasöl
Steuerentlastung für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft - Biokraftstoffe
Steuerentlastung für Unternehmen
Steuerentlastung für den Öffentlichen Personennahverkehr
Erlass, Erstattung oder Vergütung in Sonderfällen
Steuerentlastung für Strom aus erneuerbaren Energieträgern
Steuerentlastung für Strom aus hocheffizienten KWK-Anlagen
Steuerentlastung für die Landstromversorgung

Welche Unterlagen benötige ich?

Welche Unterlagen in Ihrem Fall erforderlich sind, können Sie dem Meldeformular des 
Online-Portals EnSTransV entnehmen.
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Verfahren

Die Meldung Ihrer Steuerbegünstigungen oder -entlastungen läuft in der Regel über das 
Erfassungsportal EnSTransV. 

registrieren Sie sich gegebenenfalls bei dem Online-Portal EnSTransV 
Informationen zur Registrierung sowie zur allgemeinen Nutzung des Portals 
finden Sie auf der Internetseite der Zollverwaltung.

Melden Sie sich bei dem Erfassungsportal EnSTransV  an.
Folgen Sie den Anleitungen zur Abgabe einer Meldung 

Machen Sie die geforderten Angaben und laden Sie die erforderlichen Unterlagen 
hoch.
Schicken Sie die Meldung auf dem Erfassungsportal ab.

Gegebenenfalls verlangt das zuständige Hauptzollamt weitere Angaben und 
Unterlagen von Ihnen. Kommen Sie dem nach.
Sie erhalten nach dem Absenden Ihrer Meldung an die Zollverwaltung eine 
Übermittlungsbestätigung.

Ab 2022 können Sie das Erfassungsportal EnSTransV über das Bürger- und 
Geschäftskunden(BuG)-Portal erreichen. Dieses hat unter anderem eine 
Vorgangsübersicht. Dort können Sie künftig den Status einer abgeschickten Meldung 
einsehen, zum Beispiel "in Bearbeitung" oder "abgeschlossen".

Rechtsgrundlagen

Artikel 107 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
§§ 2 bis 7 Energiesteuer- und Stromsteuer-Transparenzverordnung (EnSTransV)

Welche Fristen sind zu beachten?

30. Juni des Folgejahres

Wie lange dauert die Bearbeitung?

in der Regel zwischen 1 Tag und 6 Monaten.

Welche Gebühren/Kosten fallen an?

gebührenfrei

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016E107
https://www.gesetze-im-internet.de/enstransv/__2.html

	Steuerbegünstigungen und -entlastungen im Energie- und Stromsteuerrecht melden
	 Zuständige Stellen 
	 Basisinformationen 
	 Voraussetzungen
	Welche Unterlagen benötige ich?
	Verfahren
	Rechtsgrundlagen
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?
	Welche Gebühren/Kosten fallen an?



